
Hausordnung Haus an der Stadtmauer 
 

1. Zimmer und Wohngruppe 
 
Die Zimmer sind möbliert. Das Mitbringen eigener Möbel muß im Vorfeld mit den Mitarbeitern 
besprochen werden. Es besteht ein Rauchverbot in den Einzelzimmern. Jeder Bewohner sollte nach 
eigenen Fähigkeiten sein Zimmer selbst in Ordnung halten und wird nach Bedarf dabei unterstützt. 
 

2. Ausgangsregelung 
 
Für alle Bewohner gilt, dass sie sich beim Verlassen des Hauses und der Wiederkehr bei den 
Mitarbeitern ab - bzw. zurückmelden. 
 

3. Besuchsregelung 
 
Besuche von Angehörigen, Freunden und Bekannten sind erwünscht. Die Besucher sollten jedoch nicht 
den Ablauf im Haus beeinträchtigen. Wenn Besucher Drogen und Alkohol ins Haus bringen, hat der 
Bewohner der Besuch erhält, die Verantwortung zu tragen. Er muss sicherstellen, dass keine Drogen 
oder Alkohol mit gebracht werden. 
 

4. Schlüssel 
 
Nach der Aushändigung des Zimmerschlüssels ist  der Bewohner für den Schlüssel verantwortlich. Wir 
erwarten größtmögliche Sorgfalt, damit der Schlüssel nicht verloren geht. Bei Verlust kommt der 
Bewohner für den Verlust auf. 
 

5. Alkohol und Drogen 
 
Während des gesamten Aufenthalts in der Einrichtung ist jeglicher Alkohol - und Drogenkonsum 
innerhalb des Hauses verboten. Die Bewohner dürfen sich außerhalb des Hauses nicht zum Konsum 
verabreden oder andere zum Konsum anstiften. Drogen - und alkoholverherrlichende Gespräche sind 
untersagt. Der Besitz und Handel von Drogen und Alkohol ist verboten, alle strafrechtlich relevanten 
Handlungen werden ggf. von uns zur Anzeige gebracht und als Verstoß gegen die Hausordnung 
gewertet. 
Wir behalten uns vor, bei Verdacht auf Alkohol,- Drogen- oder Medikamentenmissbrauch 
entsprechende Tests durchzuführen bzw. zu veranlassen und die Zimmer und Taschen zu kontrollieren. 
Im Haus besteht ein Verbot der Benutzung von Wasserpfeifen, Kerzen, Räucherstäbchen, Duftölen etc. 
 

6. Umgangsregeln 
 
Körperliche und verbale Gewalt - und Gewaltandrohung sind verboten. 
 

7. Nachtruhe 
 
Ab 24.00 Uhr in der Woche und 1.00 Uhr am Wochenende besteht Nachtruhe. 
 


